
Landesjagdverband
Thüringen e. V.
im Deutschen Jagdverband e. V.
Anerkannter Verband nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz

1 J \ 1 h ü ri n gern.*... y. • Trans- 1 la 1 s-Sj_r_6c _99U9 9 E djnj
Vorgang: 20213119.65

BCE Ingenieure Erfurt GmbH
NL Leipzig
Dohnanyistraße 28

Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen:
Vorgang im Hause:

20.11.2023
he-san
159/23

04103 Leipzig Name:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Internet: www.ljv-thueringen.de

Datum: 28.11.2023

Vorhaben: Flächennutzungsplan mit integrierter Freiraumplanung der Ge-
meinde Grammetal

Sehr geehrte Damen und Herren,

grundsätzlich spricht dem FNP der Gemeinde Grammetal nichts entgegen. Bitte
beachten Sie in Bezug auf die Umsetzung der geplanten Wohnbauflächen, die
Brut- und Setzzeiten. Wir weisen schon jetzt eindringlich darauf hin, die Eingriffe
nicht während der Brut- und Setzzeit (1. März -15. Juli) durchzuführen, um eine
Störung der Wildtiere während der Aufzucht zu vermeiden. Wildtiere brauchen in
dieser Zeit besonderen Schutz und sollten keinen Störungen ausgesetzt wer-
den.

Im Rahmen der Planung sollte unbedingt geprüft werden, inwieweit Wildwechsel
die zu erweiternden Flächen kreuzen bzw. beeinflussen. Wir empfehlen sich
diesbezüglich mit dem Jagdpächter bzw. Jagdausübungsberechtigten in Ver-
bindung zu setzen.
Des Weiteren bitten wir sie zu prüfen, ob und welche Jagdpachtverträge von der
Erweiterung betroffen sind, um negative Auswirkungen für die Pächter zu ver-
meiden.

Zum Punkt Regenerative Energieerzeugung in der Begründung FNP, möchten
wir schon jetzt und zum aktuellen Planungsstand folgende Hinweise mit auf den
Weg geben.

Der Landesjagdverband erkennt die dringende Notwendigkeit des Klimaschut-
zes und des Ausbaus regenerativer Energiequellen an.
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Wir unterstützen grundsätzlich die Nutzung und Ausbau erneuerbarer Energien,
insofern sie nicht zu Lasten von Wildtieren und deren Lebensraum sattfindet
oder nachweislich Störungen komplexer Zusammenhänge erwarten lässt.

Eine komplette Umzäunung der Fläche birgt definitiv negative Auswirkungen auf
den bisherigen Lebensraum dort vorkommender Wildtierarten. Durch die Ein-
zäunung entsteht in der freien Landschaft eine Barriere für größere Säugetiere,
welche auch den Lebensraum von Wildtieren beschränken. Fernwechsel bzw.
starke Wildwechsel sind durch Kartierung und/oder eine qualifizierte Befragung
des Jagdausübungsberechtigten zu ermitteln. Sie müssen in ihrer Funktion
zwingend erhalten werden, um Wanderungen bzw. genetischen Austausch zwi-
schen Individuen nicht zu behindern. Hinsichtlich Form, Farbe und reflektieren-
der Eigenschaften sind die Anlagen bestmöglich in das Landschaftsbild einzu-
binden, was sich zumeist auch positiv auf die Akzeptanz der Bevölkerung aus-
wirkt. Wichtig ist ein ausreichender Abstand zwischen den Modulreihen (mindes-
tens 3 m). Die Arbeitsbreite landwirtschaftlicher Maschinen, die im Rahmen der
Flächenpflege zum Einsatz kommen, ist zu bedenken.

Durch eine naturschutzfachlich sinnvolle Gestaltung können PV-FFA zur Siche-
rung der Biologischen Vielfalt in der Kulturlandschaft beitragen. Dies gelingt z.B.
durch die Einfriedung mittels standortgerechter Niederhecken, die Förderung
eines artenreichen Unterwuchses, die Anlage von Feuchtbiotopen mit Freiwas-
serzone oder Refugien für Reptilien, Vögel und Insekten (durch Lesesteinhau-
fen, Nisthilfen, Käferbänke, etc.). Zudem sollte der Ausgleich des Eingriffs ent-
weder auf der Fläche selber oder im unmittelbaren Umfeld stattfinden, z.B.
durch zusätzliche Strukturen oder mehrjährige Blühbrachen, um die Funktionali-
tät der Maßnahmen im Solarpark zu gewährleisten. Maßnahmen zur Förderung
der Biodiversität, der ökologischen Umfeldgestaltung sowie ein Pflegekonzept
(u.a. Vermeidung von Stoffeinträgen, standortangepasstes Mahd- oder Bewei-
dungsmanagement) müssen verbindlich in die Plangenehmigung aufgenommen
werden. Vor Ort sollte die wildtierfreundliche Gestaltung der Anlage in Zusam-
menarbeit mit den Jagdausübungsberechtigten erfolgen.

Für uns stellt sich ebenfalls die Frage, wie die Bewirtschaftung der Grünfläche
für die nächsten Jahrzehnte gesichert werden soll? Ist eine ganzjährige Bewei-
dung gesichert, soll zusätzlich eine einschürige Mahd erfolgen, um eine durch
Beweidung folgende Selektion bestimmter Pflanzenarten zu neutralisieren?
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Solarparks werden in der Regel für einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren
genehmigt und müssen, so sich keine Anschlussgenehmigung über ein
Repowering ergibt, wieder zurückgebaut werden. Beim Rückbau eines
ökologisch aufgewerteten Solarparks sollte äußerst behutsam vorgegangen
werden, damit die Arbeit der letzten Jahrzehnte nicht innerhalb weniger
Tage zunichte gemacht wird. Sprechen sie hierzu am besten die Untere
Naturschutzbehörde oder den LJV an. Eventuell kann die Fläche auch in den
Vertragsnaturschutz überführt werden.

Parklayout

Die überbaute Gesamtfläche des Solarparks sollte 70 Prozent (Grundflächen-
zahl, GFZ 0,7) nicht überschreiten. Dies ermöglicht recht erhebliche Gestal-
tungsmöglichkeiten, die, wenn sie klug genutzt werden, aus einem Solarpark
durchaus ein Kleinod machen können, das vielen Arten eine sichere Heimstatt
bietet. Ideal ist es, wenn die Wirtschaftswege aus einem Kies-Sandgemisch
hergestellt und nicht asphaltiert werden. Diese lassen das Niederschlagswasser
besser versickern, dienen den Tieren zum „Trockenlaufen“ nach Niederschlägen
und bieten Vogelarten, wie dem Rebhuhn die Gelegenheit zur
Aufnahme von Magensteinen.

Werden die Wege rechts und links mit einem breiten Grüntreifen eingerahmt,
von dem jedes Jahr eine Seite unbearbeitet bleibt und die jeweils andere Hälfte
gemulcht wird, so haben die Tiere Deckung und Äsung zugleich. Denn das auf
der gemulchten Fläche verbleibende Pflanzenmaterial enthält Sämereien, die
gerade in der äsungsarmen Zeit als Nahrung für das Niederwild dienen, aber
auch den Grundstock bilden, aus dem neue Gräser und Blumen sprießen.
Die Bereiche, auf denen die Pflanzen überwintern, bieten den Tieren Deckung,
weitere Äsung und gerade die unschön anzusehenden, braunen Pflanzenhalme
dienen vielen Insekten als Überwinterungsquartier. Überträgt man das gleiche
Prinzip auf die Bereiche zwischen den Reihen, und pflanzt dort sowie unter den
Solarmodulen schattenverträg liehe Sorten, so ergibt sich ein wertvolles Netz,
dass den gesamten Park durchzieht und dem Niederwild, aber auch anderen
Tier-, Pflanzen- und sogar Pilzarten gute Lebensbedingungen bietet. Gerade bei
zuvor intensiv genutzten Flächen ist es jedoch wichtig, die Saatgutmenge so
anzupassen, dass das Geflecht aus Halmen, Stängeln und Blättern, aufgrund
des hohen Nährstoffgehalts des Bodens, nicht undurchdringlich für Küken und
Junghasen wird. Werden die Blühstreifen hier und da auch noch durch kleine
Ansaaten von Waldstaudenroggen, Huderplätze, Lesesteinhaufen, Käferbänke
(beetle banks) und Schwarzbrachestreifen ergänzt, so entsteht früher oder spä-
ter ein Quellbiotop für Pflanzen, Niederwild und Insekten, von dem auch die an-
grenzenden Bereiche profitieren.
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Wasser - Quell des Lebens

Wasser darf in einem Solarpark nicht fehlen. Die Solarmodule ziehen aufgrund
ihrer glänzenden Oberfläche Wasserinsekten an. Fehlt Wasser im Park, so sind
diese in der Regel zum Tode verurteilt. Ein Feuchtbiotop mit Freiwasserzone,
das auch zwingend in heißen Sommern Wasser führen muss, bietet da Abhilfe
und rettet zumindest einige von ihnen. Ein solches Feuchtbiotop bietet aber
auch Wasserwild und anderen Tieren eine willkommene Heimstatt und sollte,
als Quell des Lebens, gerade in einem eingezäunten Solarpark nicht fehlen.
Werden Trafohäuschen und andere Möglichkeiten zur Anbringung von Nist- und
Fledermauskästen genutzt, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit weiter, dass
die angezogenen Wasserinsekten nicht ungenutzt verkommen und so zumin-
dest einen Teil ihrer Funktion im Rahmen der Nahrungskette erfüllen. Wer mit
spitzem Bleistift rechnet, der integriert das Feuchtbiotop in das Brandschutzkon-
zept des Solarparks und spart so doppelt und dreifach, denn auch dieses wird
den Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen reduzieren und kann durch klug angeleg-
te Randbereiche und Überschwemmungszonen auch für die Versickerung von
Niederschlagswasser genutzt werden.

Zusätzlich möchten wir auf die negativen Auswirkungen der Flächeninanspruch-
nahme für den betroffenen Jagdausübungsberechtigten aufmerksam machen.
Dieser kann auf dem befriedeten Bezirk die Jagd nicht mehr ausüben und einen
hohen Anteil seiner Jagdfläche.

Durch die Errichtung der Anlage muss eine ordnungsgemäße, auch der Lan-
deskultur dienende Bejagung der Fläche, möglich bleiben. Deshalb sind ent-
sprechende Abstände vom Waldrand einzuhalten und Wechselmöglichkeiten für
Wildtiere zu erhalten. Eine durch den Bau des Solarparks potentiell erhebliche
Minderung des Jagdwertes und die erschwerte Bejagbarkeit der Flächen, müs-
sen in angemessenerWeise ausgeglichen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Landesjagdverband Thüringen e. V.
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